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(54) Zweifluegelige Brandschutztuer

(57) Der Gegenstand der Erfindung ist eine zweiflü-
gelige Brandschutztür, welche für Abschließen von Ver-
kehrsöffnungen in den Gebäudewänden ist sowie für den
Schutz der voneinander abgetrennten Räume vor Brand-
ausbreitung dienen.

Zweiflügelige Brandschutztür gemäß der Erfindung
besteht aus schwenkbarem, aktiven Flügel (1) sowie
schwenkbarem, passiven Flügel (2). Jeder Flügel (1, 2)
hat zwei parallele Beläge (3) mit grundsätzlich flachen
Stirnplatten (4) mit quer abgeknickten Rändern (5). Im
Raum zwischen den Belägen (3) befindet sich die Aus-
füllung (6) aus nicht brennbrarem Dämmstoff, am gün-
stigsten aus Mineralwolle. Der passive Flügel (2) hat an
seinem Rand ein senkrecht ausgebreitetes Profil (7) mit
T-ähnlichem Querschnitt, angeordnet auf der Seite des
aktiven Flügels (1). Das Profil (7) hat zwei Arme (8, 9)
sowie einen Steg (10) und ist aus nicht metallischem,
feuerfesten Stoff hergestellt. Der herausragende Arm (8)
des Profils (7) bildet eine senkrechte Anschlagleiste (11),
welche an die Stirnplatte (4) des aktiven Flügels (1) an-
liegt. Der Steg (10) und der gegenüberliegende Arm (9)
des Profils (7) sind am Rand des Flügels (2) befestigt.
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Beschreibung

[0001] Der Gegenstand der Erfindung ist eine zweiflü-
gelige Brandschutztür, welche für das Schließen von
Verkehrsöffnungen in Gebäudewänden sowie für den
Schutz der voneinander abgetrennten Räume vor Brand-
ausbreitung dient.
[0002] Bekannt ist eine zweiflügelige Brandschutztür
mit einem schwenkbaren, aktiven Flügel und einem
schwenkbaren, passiven Flügel, welche in einem festen
Blendrahmen mittels Scharnieren eingesetzt sind. Jeder
Flügel hat am Umfang einen rechteckigen Metallrahmen.
Innerhalb des Metallrahmens befindet sich thermoisolie-
rende Ausfüllung aus nicht brennbarem Stoff, am gün-
stigsten aus Mineralwolle oder Gips. Diese Ausfüllung
ist mittels paralleler Blechbeläge bedeckt, welche den
Flügelrahmen beiderseitig abschließen. Darüber hinaus
bekannt ist eine zweiflügelige rahmenlose Brandschutz-
tür. Jeder Flügel dieser Brandschutztür hat zwei paralle-
le, grundsätzlich flache Blechbeläge mit quer abgeknick-
ten Rändern. Der Raum zwischen den Blechbelägen ist
mit einem nicht brennbaren Wärmedämmstoff ausgefüllt.
In den beiden bekannten Lösungen ragt aus dem senk-
rechten Flügelrand eine Anschlagleiste aus Blech her-
aus, welche an den Blechbelag des benachbarten Flü-
gels anliegt. Im Fall eines Brandes auf der brandnahen
Seite der Brandschutztür entsteht eine bedeutsam hö-
here Temperatur als auf der gegenüberliegenden Seite.
Infolgedessen die Flügelrahmen aus Metall oder deren
Anschlagleisten aus Blech sich verbiegen, wonach die
Brandschutztür die geforderte Dichtheit verliert.
[0003] Zweiflügelige Brandschutztür mit schwenkba-
rem, aktiven Flügel und schwenkbarem, passiven Flügel,
von welchen jede zwei parallele, grundsätzlich flache Be-
läge mit quer geknickten Rändern haben, dagegen der
Raum zwischen den Belägen ist mit nicht brennbarem
Wärmedämmstoff ausgefüllt und wenigstens ein der Flü-
gel hat an seinem Rand eine senkrechte Anschlagleiste,
welche an den Belag des benachbarten Flügels anliegt,
ist gemäß der Erfindung dadurch gekennzeichnet, daß
die Anschlagleiste einen Arm eines T-ähnlichen Profils
bildet, welches aus nicht metallischem brandsicheren
Stoff hergestellt ist, wobei der Steg und der gegenüber-
liegende Arm dieses Profils am Rand des Flügels befe-
stigt sind. Der Steg des Profils ist am günstigsten im Sei-
tenspalt des Flügels eingesetzt, welcher zwischen den
quer geknickten Rändern dessen Belägen besteht. In der
günstigen Lösung ist das Profil mit dem passiven Flügel
verbunden. Die Anschlagleiste dieses Profils liegt am
günstigsten an den aktiven, anschlaglosen Flügel an. In
einer anderen günstigen Lösung liegt die Anschlagleiste
des Profils an den aktiven Flügel an, aus welchem ein
senkrechter Anschlag herausragt, der an den passiven
Flügel anliegt. In einer noch anderen günstigen Lösung
liegt die Anschlagleiste des Profils an den aktiven, an-
schlaglosen Flügel an, in dessem Seitenspalt eine
Dämmleiste aus nicht metallischem, brandsicheren Stoff
eingesetzt ist. In einer noch anderen günstigen Lösung

liegt die Anschlagleiste des Profils an den aktiven Flügel
an, in dessem Seitenspalt eine Dämmleiste aus nicht me-
tallischem, brandsicheren Stoff eingesetzt ist und aus
welchem ein senkrechter Anschlag herausragt, der an
den passiven Flügel anliegt. Günstig ist auch, wenn jeder
der Flügel ein Profil hat, welchen Anschlagleiste an den
benachbarten Flügel anliegt. Die zweiflügelige Brand-
schutztür in ihrer zweiten Ausführung gemäß der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlaglei-
ste einen Arm eines T-ähnlichen Profils bildet und der
gegenüberliegende Arm und der Steg dieses Profils sind
am Rand des Flügels befestigt, wobei der Steg aus nicht
metallischen, verhältnismäßig leichten Kern mit Umfas-
sung besteht und beide Arme des Profils sowie die Um-
fassung des Kerns aus nicht metallischem brandsiche-
ren Stoff besteht. In der günstigen Lösung der Erfindung
ist der Kern des Stegs aus brandsicherem Stoff herge-
stellt, obwohl er auch aus brennbarem Stoff sein kann.
[0004] Dank der Anwendung der Anschlagleiste aus
nicht metallischem, brandsicheren Stoff, die Brand-
schutztür gemäß der Erfindung ist durch hohe Bestän-
digkeit gegen hohe Temperaturen und unmittelbare
Brandeinwirkung gekennzeichnet.
[0005] Der Gegenstand der Erfindung ist am Ausfüh-
rungsbeispiel auf der Zeichnung dargestellt, wo Fig. 1 im
waagerechtem Querschnitt zweiflügelige Brandschutz-
tür zeigt, deren passiver Flügel ein nicht metallisches
Profil mit Anschlagleiste hat, die an aktiven, anlehnlosen
Flügel anliegt, Fig. 2 - den waagerechten Querschnitt der
Brandschutztür, in welcher der passive Flügel ein nicht
metallisches Profil mit Anschlagleiste und der aktive Flü-
gel einen Blechanschlag hat, Fig. 3 - den waagerechten
Querschnitt der Brandschutztür, in welcher der passive
Flügel ein nicht metallisches Profil mit Anschlagleiste,
dagegen der aktive, anlehnlose Flügel eine Dämmstoff-
leiste hat, Fig. 4 - den waagerechten Querschnitt der
Brandschutztür, in welcher der passive Flügel ein nicht
metallisches Profil mit Anschlagleiste hat und der aktive
Flügel einen Blechanschlag sowie eine Dämmstoffleiste
hat, Fig. 5 - den waagerechten Querschnitt der Brand-
schutztür, in welcher beide Flügel nicht metallische Pro-
file mit Anschlagleisten haben, dagegen Fig. 6 den waa-
gerechten Querschnitt der Brandschutztür mit nicht me-
tallischem Profil zeigt, dessen Steg einen leichten Kern
mit brandsicherer Umfassung hat.
[0006] Zweiflügelige Brandschutztür gemäß Erfindung
besteht aus einem schwenkbaren aktiven Flügel 1 sowie
aus einem schwenkbaren passiven Flügel 2, welche auf
den auf der Zeichnung nicht gezeigten Scharnieren auf-
gesetzt sind. Jeder der Flügel 1, 2 hat zwei parallele Be-
läge 3 mit grundsätzlich flachen Stirnplatten 4 aus Blech
mit quer geknickten Rändern 5. Die Beläge 3 können
auch aus einem anderen Stoff hergestellt werden, zum
Beispiel aus Holz- oder Synthetikfurnier. Im Raum zwi-
schen den Belägen 3 befindet sich die Ausfüllung 6 aus
nicht brennbarem Därmedämmstoff, am günstigsten aus
Mineralwolle. Der passive Flügel 2 der Brandschutztür,
welcher auf Fig. 1, 2, 3 und 4 dargestellt ist, hat auf sei-

1 2 



EP 2 000 625 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nem Rand senkrecht angeordnetes Profil 7 mit T-ähnli-
chen Querschnitt, welches auf der Seite des aktiven Flü-
gels 1 angeordnet ist. Das Profil 7 hat zwei Arme 8, 9
sowie einen Steg 10 und ist aus nicht metallischem
brandsicheren Stoff hergestellt, am günstigsten aus ver-
edeltem Gips mit hoher Dichte. Der herausragende Arm
8 des Profils 7 bildet eine senkrechte Anschlagleiste 11
sowie dessen Steg 10 und der gegen überliegende Arm
9 sind am Rand des Flügels 2 befestigt. Der Steg 10 des
Profils 7 ist im seitlichen Spalt 12 des Flügels 2 einge-
setzt, wobei der Spalt ist zwischen den querliegenden
Rändern 5 der Beläge 3 des Flügels 2 gebildet. In der
Lösung gemäß Fig. 1 die Anschlagleiste 11 liegt an die
Stirnplatte 4 des aktiven, anschlaglosen Flügels 1 an.
Die Anschlagleiste 11 gemäß Fig. 2 liegt an die Stirnplatte
4 des aktiven Flügels 1 an, von dem ein senkrechter An-
schlag 13 aus Blech herausragt. Der Anschlag 13 liegt
von der gegenüberliegenden Seite an die Stirnplatte 4
des passiven Flügels 2 an. Fig. 3 zeigt eine Tür, wo die
Anschlagleiste 11 an die Stirnplatte 4 des aktiven, an-
schlaglosen Flügels 1 anliegt. Im seitlichen Spalt 12 des
Flügels ist die Wärmedämmleiste 14 aus nicht metalli-
schem, feuerfesten Stoff eingesetzt, am günstigsten aus
veredeltem Gips mit hoher Dichte. In der Lösung gemäß
Fig. 4 die Anschlagleiste 11 liegt die Stirnplatte 4 des
aktiven Flügels 1 an, wo aus dem Flügel ein senkrechter
Anschlag 13 aus Blech herausragt. Der Anschlag 13 liegt
auf der gegenüberliegenden Seite die Stirnplatte 4 des
passiven Flügels 2 an. Darüber hinaus im seitlichem
Spalt 12 des aktiven Flügels 1 ist die Wärmedämmleiste
14 eingesetzt. Gemäß Fig. 5 jeder der Flügel 1, 2 ist mit
einem Profil 7 ausgestattet, dessen Anschlagleiste 11
an den benachbarten Flügel 1 oder 2 anliegt. Folglich
Fig. 6 zeigt eine ähnliche Tür, wo der aktive Flügel 1
einen herausragenden, senkrechten Anschlag 13 aus
Blech hat, dagegen der passive Flügel 2 hat auf seinem
Rand ein senkrecht angeordnetes Profil 7a mit einem T-
ähnlichen Querschnitt. Der herausragende Arm 8 dieses
Profils bildet die senkrechte Anschlagleiste 11 und des-
sen Steg 10a sowie der gegenüberliegende Arm 9 sind
am Rand des Flügels 2 befestigt. Der Steg 10a besteht
aus nicht metallischem, verhältnismäßig leichtem Kern
15 sowie aus dessen winkeliger Umfassung 16. Der Kern
15 ist aus einem brandsicheren Stoff hergestellt, ab gün-
stigsten aus Mineralwolle, jedoch kann auch aus brenn-
barem Stoff sein, zum Beispiel aus Holz. Beide Arme 6,
9 des Profils 7a und die Umfassung 16 des Kerns 15 sind
aus nicht metallischem, brandsicheren Stoff hergestellt,
am günstigsten aus veredeltem Gips mit hoher Dichte.
Die Profile 7, 7a sowie Dämmstoffleisten 14 sind an den
Rändern der Flügel 1, 2 angeklebt und/oder mittels nicht
gezeigter Senkschrauben befestigt. Um die geforderte
Bransicherheit der Brandschutztür zu erreichen, sind die
auf der Zeichnung nicht gezeigten Ränder jedes Flügels
1, 2 von der Seite des nicht gezeigten Blendrahmens
auch mit nicht metallischen, brandsicheren Profilen 7, 7a
mit Anschlagleisten 11 ausgestattet.

Bezeichnungen

[0007]

1 - Flügel
2 - Flügel
3 - Belag
4 - Stirnplatte
5 - Rand
6 - Ausfüllung
7 - Profil
7a - Profil
8 - Arm
9 - Arm
10 - Steg
10a - Steg
11 - Anschlagleiste
12 - Seitenspalt
13 - Anschlag
14 - Wärmedämmleiste
15 - Kern
16 - Umfassung

Patentansprüche

1. Zweiflügelige Brandschutztür mit schwenkbarem
aktiven Flügel und schwenkbarem passiven Flügel,
aus welchen jede zwei parallele, grundsätzlich fla-
che Beläge mit quer geknickten Rändern haben, da-
gegen der Raum zwischen den Belägen ist mit nicht
brennbarem Wärmedämmstoff ausgefüllt und we-
nigstens ein der Flügel hat an seinem Rand eine
senkrechte Anschlagleiste, welche an den Belag des
benachbarten Flügels anliegt, gekennzeichnet da-
durch, daß die Anschlagleiste (11) der Arm (8) des
Profils (7) mit T-ähnlichem Querschnitt bildet, das
aus nicht metallischem, feuerfesten Stoff hergestellt
ist, wobei der Steg (10) und der gegenüberliegende
Arm (9) dieses Profils am Rand des Flügels (1, 2)
befestigt ist.

2. Zweiflügelige Brandschutztür gemäß Anspruch 1,
gekennzeichnet dadurch, daß der Steg (10) des
Profils (7) im Seitenspalt (12) des Flügels (1, 2) zwi-
schen den quer geknickten Rändern (5) dessen Be-
läge (3) eingesetzt ist.

3. Zweiflügelige Brandschutztür gemäß Anspruch 1
oder 2, gekennzeichnet dadurch, daß das Profil
(7) mit dem passiven Flügel (2) verbunden ist.

4. Zweiflügelige Brandschutztür gemäß Anspruch 3,
gekennzeichnet dadurch, daß die Anschlagleiste
(11) des Profils (7) an den aktiven, anschlaglosen
Flügel (1) anliegt.

5. Zweiflügelige Brandschutztür gemäß Anspruch 3,
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gekennzeichnet dadurch, daß die Anschlagleiste
(11) des Profils (7) an den aktiven Flügel (1) anliegt,
aus welchem ein senkrechter Anschlag (13) hinaus-
ragt, welcher an den passiven Flügel (2) anliegt.

6. Zweiflügelige Brandschutztür gemäß Anspruch 3,
gekennzeichnet dadurch, daß die Anschlagleiste
(11) des Profils (7) an den aktiven, anschlaglosen
Flügel (1) anliegt, in dessen Seitenspalt (12) die Wär-
medämmleiste (14) aus nicht metallischem feuerfe-
sten Stoff eingesetzt ist.

7. Zweiflügelige Brandschutztür gemäß Anspruch 3,
gekennzeichnet dadurch, daß die Anschlagleiste
(11) des Profils (7) an den aktiven Flügel (1) anliegt,
in dessen Seitenspalt (12) die Wärmedämmsleiste
(14) aus nicht metallischem feuerfesten Stoff einge-
setzt ist und aus welchem ein an den passiven Flügel
(2) anliegendes senkrechter Anschlag (13) hinaus-
ragt.

8. Zweiflügelige Brandschutztür gemäß Anspruch 1
oder 2, gekennzeichnet dadurch, daß jeder der
Flügel (1, 2) ein Profil (7) hat, dessen Anschlagleiste
(11) an den benachbarten Flügel (1 oder 2) anliegt.

9. Zweiflügelige Brandschutztür mit schwenkbarem
aktiven Flügel und schwenkbarem passiven Flügel,
aus welchen jeder zwei parallele, grunsätzlich flache
Beläge mit quer geknickten Rändern hat, dagegen
der Raum zwischen den Belägen mit nicht brennba-
rem Wärmedämmstoff ausgefüllt ist und wenigstens
ein der Flügel auf seinem Rand eine senkrechte An-
schlagleiste hat, welche an den Belag des benach-
barten Flügels anliegt, gekennzeichnet dadurch,
daß die Anschlagleiste (11) ein der Arme (8) des
Profils (7a) mit T-ähnlichem Querschnitt ist und der
gegenüberliegende Arm (9) sowie der Steg (10a)
dieses Profils am Rand des Flügels (1, 2) befestigt
sind, wobei der Steg (10a) aus einem nicht metalli-
schen, verhältnismäßig leichten Kern (15) mit der
Umfassung (16) besteht, dagegen beide Arme (8,
9) des Profils (7a) sowie die Umfassung (16) des
Kerns (15) aus nicht metallischem feuerfesten Stoff
hergestellt sind.

10. Zweiflügelige Brandschutztür gemäß Anspruch 9,
gekennzeichnet dadurch, daß der Kern (15) des
Stegs (10a) aus feuerfestem Stoff hergestellt ist.

11. Zweiflügelige Brandschutztür gemäß Anspruch 9,
gekennzeichnet dadurch, daß der Kern (15) des
Stegs (10a) aus brennbarem Stoff hergestellt ist.
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